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206 Das Rote Kreuz.

5cknei2srilàr 8arnariterbun6.

Sitzung ckes lentralvorltanckss, Zamstag 6en l. ?uni 1012. adsncks 7 Utir,

in lleuenburg.

Zus den Verlicindlungön:
1. Der Samariterverein Boniswil (Aargau) wird mit 24 Aktiven in den schweizerischen

Samariterbund aufgenommen.
2. Für den Hülfslehrerkurs in Winterthur haben sich bis jetzt 17 Teilnehmer ange-

meldet, der Kurs kann also durchgeführt werden.

0. Der Vorstand ist grundsätzlich damit einverstanden, sich für die Beschickung der

Landesausstellung von 1914 dem Roten Kreuz anzuschließen und mit demselben gemeinsam

auszustellen. Der Protokollführer: kcins Ott.

c

Zckuàerilàr lUilitârlciliitàvsrà.

lîscknungsablcliluh 6ss Isntrâciliiers von IHN—1Y12.

Einnahmen.
Saldovortrag Fr. 1,261. 60

Bundesbeitrag für 1911 und 1912 0,000. —
Legat Henri Dunant 2,000. —
Zinsen 110.20
Beiträge der Sektionen 452. 40

Kassasaldo der aufgelösten Sektion Trins, ezkl. Porto „ 40. 55

Total Fr. 6,894. 75

A u s gäbe n.

Druck des Jahresberichtes Fr. 477.45
Diverse Auslagen für Druckarbeiten, Bureauunkosten „ 021.40
Ucbersctznngcn, Versicherungen „ 19.80

Delegationen (Deplaz. Vergütungen) „ 008. 50

Jahresbeitrag an das schweizerische Rote Kreuz. „ 25. —
Bundesbeitrag an die Sektionen 1,160. 50

Diverse Unkosten „ 76.85
Delegiertcnversammlnng 177. 40

Ankauf von Obligationen 2,500. —

Saldovortrag 1,827. 85

Total Fr. 6,894. 75

Ter Zentr alk a s s: cr:
Oberlient. Cd. kovs^ron, O.nartiermeister.
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Zààsrllàr lUilitârlanitàverà.

Es wird den Sektionen zur Kenntnis gebracht, daß der Zentralvorstand sich für das

Geschäftsjahr 1912—1913 wie folgt konstituiert hat:
Präsident: blrnst Kis^snUmlsr, Hsldveikel, Uns clos lìlaisss 12, arbitra de som-

moros; Vizepräsident: branch Usaiiliard, I^auclsturm, dllsmin d<; (.'oiàminos 7, rsntlsr;
Kassier: dimrles Ilovovrnn, Gborlisutsnaut, Uordsvard du chlwätro 5, Ilniguisr; Sekretär:
bsrd. dentst, Xorporul, llnuto b'ontsnox 66, mod. dentists; Archivar: ^lois llnbov,
dskrsitsr, Roulovard do la dluss 2ch Aardo-malado; alls in denk.

Korrespondenzen sind an die Adresse des Präsidenten erbeten. Der Zentralvorstand
bringt den Sektionen sein Zirkular vom 20. Januar 1912 in Erinnerung betreffend die

1. August-Karte. Es liegt im Interesse unseres Verbandes, daß sich alle unsere Sektionen

möglichst mit dem Vertrieb dieser Karten beschäftigen, und wir geben der Hoffnung Raum,

daß sie, im Hinblick auf die edlen Ziele des Roten Kreuzes, ihr Bestes tun werden.

Diejenigen Sektionen, die uns noch keine Kartenbestellungen zukommen ließen, werden

gebeten, dies in kürzester Frist nachholen zu wollen.
?ür den lentralvorltcinch

Der Präsident: C. ZiLgSlittialer.

Vci5 Kote kre

Unter dieser aufsehenerregenden Spitzmarke
schreibt der „Tagesanzeiger von Zürich" am
10. Juni folgendes:

Das Kots krsu? verboten. Das Rote Kreuz,
das bis anhin im Gebrauche des Tamariterwesens
und des freiwilligen Hülfswesens überhaupt stand,
ist infolge eines internationalen Abkommens für den

Dienst im Frieden verboten worden. Das rote Kreuz
im weihen Feld soll für alle Zukunft ausschließlich

für die Kriegszeiten reserviert bleiben, und alle frei-
willigen Vereinigungen, welche sich bis anhin dieses

Zeichens bedienten, werden angehalten werden, ein
anderes Svmbol zu wählen. Die eidgenössische Bundes-
kanzlei hat für das schweizerische Gebiet zwar vor-
läusig lediglich das Tragen der weißen Armbinde mit
dem Kreuz verboten, die bis jetzt die Samariter im

sreiwilligen Sanitätsdienste, die Samariter der Feuer-
wehr und die an Unglücksstätten amtierenden Aerzte

trugen. In andern Staaten i st überhaupt
der Gebranch des Roten Kreuzes vcr-
boten worden, und einzig der Türkei wurde die

Beibehaltung des Roten Halbmondes auf Zusehen
hin gestattet. Die Zamaritervereinc beschäftigen sich des-

halb gegenwärtig allgemein mit der Frage, in welcher

Weise sie ihr eingebürgertem Abzeichen abändern sollen.

i — verboten.

Es ist wohl nicht leicht, auf so kleinem

Raum eine größere Menge Unrichtigkeiten
und Unsinn zusammenzutragen. So ist es

völlig aus der Lust gegriffen, daß „das Rote

Kreuz für den Dienst im Frieden verboten

wurde". Ebenso ist kein wahres Wort an der

Behauptung, „das Rote Kreuz soll für alle

Zukunft ausschließlich für die Kriegszeiten

reserviert bleiben", und niemand denkt daran,

„alle freiwilligen Vereinigungen, welche sich

bis anhin dieses Zeichens bedienten, dazu

anzuhalten, ein anderes Symbol zu wählen".
Deil Gipfel deS blühenden Unsinns erklettert

das Blatt mit der Bemerkung, „in andern

Staaten ist überhaupt der Gebrauch des Roten

Kreuzes verboten worden". Wo denn, bitte?

Die Sache verhält sich kurz folgendermaßen:

Die internationale Genfer Konvention von

1906 enthält grundsätzlich die Bestimmung,

daß die sämtlichen Vertragsstaaten verpflichtet

sind, innerhalb fünf Jahren gesetzliche Be-
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